
Welchen Weg Thailand geht
Das thailändische Devisengesetz 
stammt aus dem Jahr 1942 und wurde 
in 1954 durch eine ministerielle Richt-
linie konkretisiert. Die Regelungen 
werden im Wesentlichen durch die 
staatliche Bank of Thailand durchge-
führt und kontrolliert. 

Bis heute wurden mehr als sechzig 
weitere Bekanntmachungen erlas-
sen. Die Entwicklung zeigt, dass man 
sich auf den Fortbestand aktueller 
Regelungen nicht verlassen kann und 
jederzeit eine Einschränkung verblei-
bender Freiheiten möglich ist.
Der Grundgedanke der gesetzlichen 
Regelung besteht darin, dass auslän-

Jeder eigenständige Staat kann sel-
ber entscheiden, ob er der Ausfuhr 
eigener Währung und der Einfuhr 
fremder Währung Grenzen setzen 
will. Es handelt sich um eine wesent-
liche Richtungsentscheidung. Die 
Auswirkungen sind nicht auf Ban-
ken und Finanzinstitute beschränkt, 
sondern prägen die gesamte Wirt-
schaftsverfassung.

Wie es die anderen Staaten 
handhaben
Der internationale Vergleich zeigt, 
dass die gesamte Bandbreite mögli-
cher Gestaltungen genutzt wird. In Pa-
nama ist der U.S. amerikanische Dollar 
offizielles Zahlungsmittel. Es gibt kei-
ne eigenständige panamaische Wäh-
rung mehr. Der Balboa ist 1 zu 1 an 
den Dollar gekoppelt.

Der vietnamesische Dong hat nur noch 
ein Schattendasein. Aus dem Ausland 
finanzierte Unternehmen können ihre 
benötigten Devisen bei den Banken 
frei erwerben. Wenn es offiziell auch 
noch gewisse Umtauschverpflichtun-
gen für erwirtschaftete Devisen gibt, 
so wird das Wirtschaftsleben in der 
Praxis weitgehend vom U.S. Dollar be-
stimmt.
 
In Hongkong gibt es überhaupt keine 
Devisenbeschränkungen. Der Hong-
kong Dollar ist frei konvertierbar. Ähn-
lich ist die Lage in Singapur. Die Devi-
seneinfuhr ist unbeschränkt möglich. 
Auch Länder mit einem freien De-
visenhandel haben Regelungen zur 
Eindämmung von Geldwäsche und 
der Finanzierung von unerwünschten 
terroristischen Aktivitäten. 

Das thailändische 
Devisenrecht

dische Devisen in Thailand gerne ge-
sehen werden. Die Einfuhr wird daher 
kontrolliert, aber nicht generell be-
grenzt.
Gleichzeitig sollen die ausländischen 
Gelder jedoch im Lande investiert 
oder konsumiert werden. Die Rück-
führung (sog. Repatriierung) erweist 
sich in der Praxis als problematisch 
und wird durch bürokratische Hürden 
erschwert. 

Eine weitere Zielsetzung ist die bewus-
ste Abgrenzung von der vietnamesi-
schen Praxis. Die schleichende „Dolla-
riesierung“ Thailands soll vermieden, 
die Preise für Güter und Dienstleistun-
gen weiterhin in Baht ausgezeichnet 
und angeboten werden.
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auf ein zulässiges Devisenkonto.
Ausnahmen hierzu bestehen z.B. für 
einen vorübergehenden Aufenthalt in 
Thailand sowie für ausländische Bot-
schaften.

Welche Bankkonten 
erwünscht sind
Nichtansässige können bei thailän-
dischen Banken sowie den thailändi-
schen Zweigstellen der ausländischen 
Banken Devisenkonten errichten. Ei-
nige Banken verlangen – gestützt auf 
eine Anweisung aus dem Jahre 2001 
– u.a. die Vorlage eines Jahresvisums. 
Bei anderen Banken bzw. Zweigstel-
len lassen sich derartige Erfordernisse 

Was ein- und ausgeführt 
werden darf
Thailändische Baht können in un-
begrenzter Höhe nach Thailand ein-
geführt werden. Ein Euro-Umtausch 
kann somit außerhalb Thailands er-
folgen. Erfahrungsgemäß sind diese 
„Offshore-Wechselkurse“ im Vergleich 
zum Umtausch in Thailand jedoch äu-
ßerst ungünstig. 

Eine Förderung ausländischer Investi-
tionen durch das Board of Investment 
(BOI) setzt regelmäßig den Nachweis 
voraus, dass die Investitionsmittel aus 
dem Ausland als Devisen eingeführt 
wurden. Erst in Thailand darf dann der 
Umtausch in Thai Baht stattfinden. 
Auch weitere Gesichtspunkte resultie-
ren in der eindeutigen Empfehlung, 
den Devisenumtausch erst in Thailand 
vorzunehmen. 

Bei einer Überschreitung der thailän-
dischen Grenzen können ohne weite-
re Genehmigung bis zu THB 500.000 
ausgeführt werden. Der Betrag er-
mäßigt sich bei einer Reise in Länder 
ohne gemeinsame Grenzen mit Thai-
land auf THB 50.000.

Devisen können in unbegrenzter 
Höhe nach Thailand verbracht wer-
den. Grundsätzlich müssen die aus-
ländischen Gelder jedoch innerhalb 
von nur sieben Tagen an eine auto-
risierte Bank weitergeleitet werden. 
Entweder zum Umtausch in Baht oder 

durch eine plausible Argumentation 
ersetzen.

Für ansässige Personen und Gesell-
schaften mit Sitz in Thailand sind die 
Anforderungen allerdings höher. Es 
bedarf des konkreten Nachweises, 
dass die eingehenden Devisen tat-
sächlich für Fremdwährungszahlun-
gen gebraucht werden. 

Devisentransaktionen im Gegenwert 
von mehr als US$ 5.000 werden von 
der Bank of Thailand genau registriert. 
Erst bei der Reinvestition, der Rück-
führung der Investitionssumme ins 
Ausland, zeigt sich, ob das Thailand-
projekt nachhaltig erfolgreich war. 

Der Nachweis, dass Zahlungen nach 
Thailand erfolgt sind, enthebt nicht 
von der zusätzlichen Nachweisver-
pflichtung, dass dieselben Gelder 
auch wieder ausgeführt werden dür-
fen.

Die Erfahrung zeigt, dass eine lücken-
lose Dokumenten- und Nachweisket-
te in der Praxis oft vernachlässigt wird. 
Auf ein freundliches Entgegenkom-
men der Bank of Thailand sollte man 
in diesem Zeitpunkt nicht vertrauen.
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Warum gerade UV-Desinfektion ?? 
 
Das heutzutage noch am häufigsten verwendete Desinfektionsverfahren ist die 
Chlorung. 
Bei diesem Verfahren entstehen jedoch unter Umständen Desinfektionsnebenprodukte 
wie z.B. Chloramine (gebundenes Chlor) und Trihalogenmethane, dessen 
krebserregende Wirkung nachgewiesen ist.  
Allergien, Entzündungen und Reizungen sind eine weitere unangenehme Folge des 
Einsatzes von Chlor. 
Vor allem bei Vorhandensein von organischen Substanzen, wie z.B. Huminstoffen, sind 
der oxidativen Desinfektion mit Chlor Grenzen gesetzt. 
Durch die Zugabe von Chlor und dessen oxidativer Wirkung werden die mikrobiell 
abbaubaren organischen Substanzen von makromolekularer Größe in niedermolekulare 
Materie abgebaut. Damit sind diese wesentlich besser als Nährstoff für die 
Mikroorganismen geeignet und tragen damit in verstärktem Maße zur Wiederverkeimung 
im Rohrleitungsnetz bei. 
Zunehmend muss weltweit auf oberflächennahes Wasser zugegriffen werden, das 
stärker verkeimt bzw. verunreinigt ist als Grundwasser (z.B. mit Fäkalkeimen) 
 

Alternative-Desinfektionsmethode mittels UV-Licht 
gesund und ökologisch anerkannt 

 
UV-Strahlen sind energiereiche, elektromagnetische Strahlen, die im natürlichen 
Spektrum der von der Sonne ausgehenden Strahlung vorkommen. 
Die für die UV-Desinfektion verwendeten Strahler haben ihren höchsten 
Emissionswert bei 254 nm, und decken sich somit nahezu mit der 
Absorptionskurve der DNS, als Träger aller genetischen Informationen. 
Durch das in diesem Emissionsbereich hohe Absorptionsvermögen der 
Nucleinsäuren, welche als DNS Bausteine fungieren, wird eine fotochemische 
Reaktion ausgelöst, die eine Unterbrechung der genetischen Information zur 
Zellvermehrung und für den Stoffwechsel bewirkt. Die Mikroorganismen werden 
auf diese Weise inaktiviert und unschädlich gemacht. 
Dieses physikalische Verfahren inaktiviert Mikroorganismen, Bakterien und Viren 
im Wasser ohne Chemie, und ohne Veränderung der Wassercharakteristik 
 
Wesentliche Vorteile für das Produkt: 
 Keine Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung 
 Keine Veränderung der Wasserchemie 
 Hinterlässt keine toxischen Stoffe im Wasser 
 Kein Chemikalieneintrag in das zu entkeimende Wasser 
 
Wesentliche anlagentechnische Vorteile 
 Einfache Einbaumöglichkeit 
 Wartungsarmer Betrieb 
 Niedrige Betriebskosten 
 Modulare Bauweise 
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